Für die Förderung sind Ferienfreizeiten ab 300 Verpflegungstage bis zum 01. März des Jahres anzumelden!!


______________________________
_________________

Veranstalter / Träger der Maßnahme
Datum

An die

Stadt Flensburg

FB 2, Jugend, Soziales, Gesundheit

Sozialpädagogische Dienste

-Kinder- und Jugendbüro- 2.34

24931 Flensburg

Anmeldung von Freizeiten ab 300 Verpflegungstage im Jahr 20
Wir beabsichtigen folgende Kinder- und Jugendfreizeiten durchzuführen:

	Ort und Art der Freizeit
	Alter
	von
	bis
	Tage
	Voraussichtliche Anzahl der förderfähigen Flensburger TeilnehmerInnen

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Die Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Flensburg vom 31.01.2005 sind uns bekannt. Wir erklären, daß die geplanten Freizeit/en der Ziffer 2.1.4 der Richtlinie entsprechen.

Sollte eine Freizeit nicht stattfinden oder sich die Dauer bzw. die Anzahl der förderfähigen TeilnehmerInnen erheblich verringern, werden wir die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Flensburg unverzüglich informieren.

Der Antrag auf Förderung/Verwendungsnachweis wird von uns bis spätestens 6 Wochen nach Abschluß der jeweiligen Freizeit bei der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Flensburg eingereicht.

· Wir bitten um Zusendung von Antragsvordrucken.


_____________________________


Unterschrift eines/einer 

Vertretungsberechtigten des Trägers


